
Formblatt zur Anmeldung eines Fallschirmwettbewerbes 
Dieses Formblatt stellt zusammen mit der Wettbewerbsordnung des Österreichischen Aeroclubs die Ausschreibung dar. 

 
 

Art des Wettbewerbes: 8. offene Österreichische Meisterschaften im Speed Skydiving 
 

Veranstalter: Österreichischer Aeroclub 
 

Durchführender Verein: Union Fallschirmspringerclub Linz 
 

Anschrift: UFSC-Linz,  Postfach 554,  A-4021 Linz 
 

Organisationsleiter: Martin Köppl 
 

Wettbewerbsleiter: Walter Gupfinger   
 

Chefschiedsrichter: Stephanie Schwarz   
 

Ort des Wettbewerbes: Flugplatz Wels oder Flugplatz Schärding / Suben  
 Austragungsort wird bis spätestens 1. 5. 2012 fixiert 
 

Meldestelle: Fallschirmzentrum vor Ort 
 

1. Wettkämpferbesprechung: 16. August 2012 – 18.00 Uhr 
 Auslosung der Startreihenfolge und des Wettbewerbsprogramms 
 

Training: 15. + 16. August 2012, (am 16.8. jedoch nur eingeschränkt und in Abstimmung 
mit  
 bereits laufenden Wettbewerben)  
 

Wettbewerbsbeginn: 17. August 2012  - 08.00 Uhr 
 

Wettbewerbsende: Nach der Beendigung der vorgesehenen Anzahl von Durchgängen,  
 spätestens 19. August 2012  - 14.00 Uhr 
 

Siegerehrung: 2 Stunden nach Wettbewerbsende 
 

Nennadresse: Union Fallschirmspringerclub Linz,  Postfach 554,  A-4021 Linz  
 

 Telefon: 0664 / 30 82 743           E-Mail:   office@unionlinz.at  
 

 Anmeldung auch unter www.unionlinz.at möglich. 
 

Nennschluss: 2. Juli 2012, Nachnennungen bis zur 1. Wettkämpferbesprechung  
 mit Zusatznenngeld EUR 14,- möglich 
 

Nenngeld: EUR 70, -  pro Person   (bei Nachnennung EUR  84, - pro Person) 
 

Sprungkosten: EUR 25, -  pro Sprung  
 

Teilnahmekriterien: gültiger Fallschirmspringerschein, Schirmpapiere, Haftpflichtversicherung 
 (für ÖM Wertung zusätzlich gültige österreichische Sportlizenz) 
 

Wettbewerb 1:  Offene ÖM im Speed Skydiving lt. aktuellem ISSA Speed Skydiving Weltcup- 
 Reglement und ÖWBO 
 

Messgeräte: Larsen & Brusgaard offizielle Pro-Tracks 
 

Flugzeuge: Cessna 208 B Caravan 
 

Anzahl der Durchgänge: 6   
 Minimum 2 Durchgang 
 

Protestgebühr: EUR  50, - 
 

 
Auf die geltenden Antidopingbestimmungen (Anti-Doping-Gesetz, NADA Bestimmungen) wird hingewiesen. Es können jederzeit 
Dopingkontrollen durchgeführt werden. Den Ablauf des Wettbewerbs bestimmt ausschließlich der Wettbewerbsleiter. Der Veranstalter 
haftet nicht für Schäden, die außerhalb der Veranstalter-Haftpflichtversicherung liegen. Wettkämpfer die in mehreren Bewerben 
(Formation, Artistik, Speed, VFS) antreten, akzeptieren mit der Anmeldung, dass sie eventuell aus organisatorischen und zeitlichen 
Gründen nicht in allen Bewerben gewertet werden können, sowie dass die Minimumzeit zwischen den Durchgängen für sie nicht zutrifft. 
Der Wettkämpfer muss vor Wettbewerbsbeginn seine Prioritäten bekannt geben! 
 
 
 
Genehmigt ONF am:  
23.11.2011 
Durch W. D. Starl 
 


